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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Umweltschutz geht uns alle an, denn wir haben nur diese eine Welt, diese eine Natur, 
diese Landschaften und Lebensräume. Umweltschutz ist gleichzeitig auch Schutz un-
serer eigenen Gesundheit.
Das größer werdende öffentliche Interesse an Aufklärung über Umweltzerstörungen und 
Umweltkatastrophen trägt zum wachsenden Umweltbewusstsein der Bürgerinnen und 
Bürger in der Europäischen Union, auch hier bei uns zu Hause bei.
Die Bewahrung unserer natürlichen Lebensgrundlagen ist eine sozialdemokratische Ziel-
setzung mit höchster Priorität. Umweltschutz ist heute ein Schlagwort und weder aus 
dem politischen noch dem privaten Diskurs wegzudenken. Das Thema Umweltschutz 
beeinfl usst politische Entscheidungen national und selbstverständlich auf europäischer 
Ebene.
Diese Broschüre gibt einen Überblick zur europäischen Umweltgesetzgebung und zeigt 
anhand einiger Beispiele die erfolgreiche Umsetzung europäischer Initiativen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Jo Leinen
Mitglied des Europäischen Parlaments
europa-buero@joleinen.de
www.joleinen.de
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l Europa 
gestaltet Umwelt l

1. Einleitung

Der Schutz der Umwelt ist eine der Kernaufgaben 
der Europäischen Union (EU). Umweltverschmut-
zung macht an den Grenzen nicht halt und erfordert 
daher die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union. Neben der Förderung des wirtschaftlichen 
und sozialen Fortschritts und eines hohen Beschäf-
tigungsniveaus haben wir uns daher auf der eu-
ropäischen politischen Ebene eine ausgewogene 
und nachhaltige Entwicklung zum Ziel gesetzt. 

Nachhaltige Entwicklung bedeutet nach Artikel 174 des EG-Vertrags die 
Erhaltung und den  Schutz der Umwelt, den Schutz der menschlichen Ge-
sundheit, die umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Res-
sourcen sowie die Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur 
Bewältigung regionaler und globaler Umweltprobleme. 

Die Erfordernisse des Umweltschutzes müssen darüber hinaus bei der 
Festlegung und Durchführung aller Gemeinschaftspolitiken insbesondere 
zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung einbezogen werden (Artikel 6 
des EG-Vertrags).

Damit legt die Europäische Union an sich selbst einen hohen Maßstab 
an. Sie verpfl ichtet sich, jede gemeinschaftliche Maßnahme auf ihre Um-
weltverträglichkeit hin zu testen. Der Auftrag ist klar: In der Landwirtschafts-
politik, der Energiepolitik, der Verkehrspolitik, in der Regionalförderung und 
auch in allen anderen Gemeinschaftspolitiken müssen Umweltaspekte mit-
berücksichtigt werden.

Das wichtigste Instrument zur Erreichung der umweltpolitischen Ziele 
ist Gesetzgebung in Form von Richtlinien und Verordnungen des Europä-
ischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union. Darüber hinaus 
fördert die Europäische Union die Finanzierung von Umweltprojekten in den 
EU-Mitgliedstaaten. 

Gesetzgebung kann allerdings immer nur eines von vielen Mitteln sein, 
um den Zustand der Umwelt zu erhalten oder zu verbessern. Vor allem 
auch das Verhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher und der Pro-
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duzentinnen und Produzenten haben einen bedeutenden Einfl uss auf den 
Zustand der Umwelt. 

Wichtig ist auch zu wissen, dass europäische Gesetzgebung im Umwelt-
bereich die einzelnen Mitgliedstaaten nicht hindert, national anspruchs-
vollere Schutzmaßnahmen beizubehalten, als die EU sie eingeführt hat, 
oder auch zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Die Mitgliedstaaten sind 
zudem für die Finanzierung und Durchführung der Umweltpolitik in ihren 
jeweiligen Ländern verantwortlich. Für manche dieser Maßnahmen in den 
Mitgliedstaaten kann das Finanzierungsinstrument LIFE+ genutzt werden.

Unter diesen Rahmenbedingungen 
hat die Europäische Union seit 1972 
mehr als 300 Rechtsakte im Bereich des 
Umweltschutzes erlassen. Mittlerweile 
sind fast alle Bereiche der Umweltpolitik 
vom EU-Umweltrecht erfasst. Ein großer 
Teil der deutschen Umweltgesetzge-
bung beruht heute auf europäischem 
Recht. In den vergangenen 30 Jahren 
wurde ein umfassendes System für den 
Umweltschutz aufgebaut, das sich auf 
sehr unterschiedliche Fragen erstreckt 
– von Lärm über Abfall, von chemischen 
Stoffen bis zu Autoabgasen, von Bade-
gewässern bis zu einem EU-weiten Netz 

zur Bewältigung von Umweltkatastrophen. 
Das Europäische Parlament ist seit dem Inkrafttreten des Vertrages von 

Amsterdam zum 1. Mai 1999 in den Bereichen Umweltpolitik, Gesundheit 
und Verbraucherschutz gleichberechtigter Gesetzgeber zusammen mit dem 
Ministerrat, in dem die Regierungen der Mitgliedstaaten vertreten sind. 

Das Parlament hat in der Vergangenheit diesen Einfl uss immer wieder 
erfolgreich genutzt, um möglichst hohe Umwelt- und Gesundheitsstandards 
zugunsten der Bürgerinnen und Bürger einzuführen. Zum Bespiel hat das 
Parlament eine klare Kennzeichnung gentechnisch veränderter Erzeugnisse 
durchgesetzt, damit die europäischen Verbraucher selbst entscheiden kön-
nen, ob sie genetisch veränderte Lebensmittel verzehren wollen oder nicht. 

Besondere Aufmerksamkeit richtet das Parlament auf die schnelle, einheit-
liche und effektive Umsetzung der auf europäischer Ebene verabschiedeten 
Rechtsakte in den Mitgliedstaaten. Um die Umsetzung und Einhaltung der 
Regelungen sicherzustellen, wird ihre Anwendung in den Mitgliedstaaten 
überprüft und zudem kontrolliert, ob die mit dem jeweiligen Gesetz beab-
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sichtigten Ziele auch tatsächlich erreicht 
worden sind. Über die Ergebnisse die-
ser Kontrollen veröffentlicht das Parla-
ment regelmäßig Berichte.

Dabei geht es dem Europäischen 
Parlament nicht nur um die kontrollier-
te Verwendung bestimmter gefährlicher 
Stoffe oder Produkte, sondern darum, 
verstärkt auf sichere Alternativen zu 
setzen oder bei der Entwicklung von 
Produkten wie Autos darüber nachzu-
denken, wie diese Produkte nach Ab-
lauf ihrer Nutzungsdauer entsorgt und 
welche Teile recycelt werden könnten. 

Ziel ist, in der gesamten EU ein ver-
gleichbares Niveau im Umweltschutz zu 
gewährleisten und trotzdem genügend 
Spielraum zu lassen, um die örtlichen 
Gegebenheiten zu berücksichtigen. 

Weltweit ist das Bewusstsein dafür 
gewachsen, dass Umwelt- und Klima-
schutz wirtschaftliches Wachstum nicht 
bremsen, sondern im Gegenteil sogar 
deutlich befördern können. Die euro-
päischen Unternehmen sind in vielen 
Leitmärkten der Umwelttechnologie 
weltweit führend. Das Europäische 
Parlament versucht daher, über die Umweltpolitik auch die Rahmenbedin-
gungen für ökologische Innovationen weiter zu verbessern.

Zur Überwachung des Zustands der Umwelt und zur frühzeitigen War-
nung der Einrichtungen der EU vor sich abzeichnenden Problemen wurde 
die Europäische Umweltagentur mit Sitz in Kopenhagen gegründet. Zu den 
Trägern der Agentur zählen 31 Länder – neben den 27 Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union auch Island, Liechtenstein, Norwegen und die Türkei. 
Darüber hinaus beteiligen sich auch die Schweiz und alle Balkanländer an 
der Arbeit der Agentur.

Um Umweltschutzprojekte in Europa voranzubringen, stellt die EU auch 
fi nanzielle Fördermittel bereit. Über das Umweltförderprogramm LIFE III 
wurden 2005-2006 über 300 Mio. ¤ in Umwelt- und Naturschutz investiert. 
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2. Leitprinzipien der europäischen Umweltpolitik

Wie eingangs erwähnt, ist der nachhaltige Umgang mit der Umwelt eines 
der zentralen Prinzipien der europäischen Umweltpolitik, damit künftige Ge-
nerationen in einer gesunden Umwelt leben können. 

Die europäische Umweltschutzpolitik basiert zudem auf dem so genann-
ten Verursacherprinzip. Von dem Verursacher schädlicher Umwelteinfl üsse 
können daher gegebenenfalls Investitionen verlangt werden, um höhere 
Umweltschutzstandards zu erreichen. Der Verursacher von Umweltschäden 
kann auch für die verursachten Schäden haftbar gemacht werden.

Im Hinblick auf mögliche, aber nicht nachgewiesene Umweltgefahren 
handelt die Europäische Union nach dem Vorsorgeprinzip, d. h. sie erlässt 
Schutzmaßnahmen, wenn offenbar ein Risiko besteht – auch in den Fällen, 
in denen wissenschaftlich gesehen keine letzte Gewissheit besteht.

3. Der Klimawandel als Herausforderung 

Der Klimawandel stellt in den nächs-
ten Jahrzehnten eine der größten Her-
ausforderungen für unseren Umgang 
mit der Umwelt dar. Das Ziel der EU 
ist es, den durchschnittlichen Tempe-
raturanstieg in der Welt auf 2° Celsius 
über den vorindustriellen Temperaturen 
zu begrenzen. Hierfür sind eine Kom-
bination aus der Reduktion von CO2-
Emissionen, aus Energieeinsparungen, 
effi zienterer Energienutzung und der 
verstärkten Nutzung von erneuerbaren 
Energiequellen notwendig.

Ein erster Schritt war die Einführung 
des weltweit ersten Systems für den 
Handel mit Emissionen, um den interna-

tionalen Verpfl ichtungen zu entsprechen, die die EU mit der Unterzeichnung 
des Kyoto-Protokolls im Jahr 1997 eingegangen ist. Die Regierungen der 
EU-Mitgliedstaaten teilen seit 2005 ihren Industrie- und Energieunternehmen 
Emissionszertifi kate zu, um den Ausstoß von Kohlendioxid, dem wichtigsten 
Treibhausgas, zu begrenzen. Unternehmen, die nicht alle Zertifi kate benöti-
gen, können ihre überschüssigen Emissionsrechte an andere Unternehmen 
verkaufen, die ansonsten mit hohen Geldbußen für die Überschreitung ihrer 
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Emissionsgrenzen rechnen müssten. 
Seit Mitte 2007 haben das Europäische 
Parlament und der Rat über eine Richtli-
nie zur Einbeziehung des Flugverkehrs 
in das Emissionshandelssystems (EHS) 
beraten. Flugzeuge sind für ungefähr 
3% der Treibhausgasemission in der EU 
verantwortlich, und ihr Anteil steigt rapi-
de. Die neue Richtlinie sieht vor, dass 
Treibhausgasemissionen von Flügen 
aus der, in die und innerhalb der EU ab 
2012 in das EU-weite Emissionshan-
delsystem aufgenommen werden. Alle 
Fluglinien, unabhängig von ihrer Staats-
zugehörigkeit, werden erfasst und kön-
nen künftig wie Industrieunternehmen 
ihre überschüssigen Zertifi kate je nach 
Bedarf zu- oder verkaufen. Das Parla-
ment setzt sich daher dafür ein, dass 
der innereuropäische und internationa-
le Flugverkehr bereits ab 2011 ebenfalls 
in das Emissionshandelssystem einbe-
zogen wird. 

Außerdem muss bereits heute inten-
siv über die Zeit nach 2012 und über 
die Fortsetzung des Kyoto-Protokolls 
nachgedacht werden. Aus diesem 
Grund fand im Dezember 2007 auf Bali 
die 3. Vertragsstaatenkonferenz des 
Kyoto-Protokolls statt. Bis 2009 sollen 
die Verhandlungen für ein neues und umfassendes, auf dem Kyoto-Proto-
koll aufbauendes Klimaschutzregime abgeschlossen sein, damit nach dem 
Ende der ersten Periode des Kyoto-Protokolls 2012 keine Lücke entsteht. 
Angesichts der schwachen internationalen Unterstützung muss die EU mit 
ehrgeizigen Zielen zur Bekämpfung des Klimawandels eine Vorreiterrolle 
übernehmen.

Zur Unterstützung der Bemühungen der EU um den Klimaschutz wurde 
im Europäischen Parlament 2007 ein nichtständiger Ausschuss für die Be-
kämpfung des Klimawandels eingerichtet, der Vorschläge für eine nachhal-
tige europäische Klimapolitik entwickeln soll. Dazu gehört vor allem auch 
die Erstellung von Konzepten für die Zeit nach dem Kyoto-Protokoll.
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4. Andere aktuelle Schwerpunkte

Grundlage für die Umweltpolitik der Europäischen Union sind die seit 1973 
entwickelten Umweltaktionsprogramme. Seit 2002 gilt das 6. Umweltakti-
onsprogramm mit dem Titel: „Umwelt 2010: Unsere Zukunft liegt in unserer 
Hand“. Das Programm umfasst vier Schwerpunktbereiche, die in der aktu-
ellen Diskussion großen Raum einnehmen: „Klimaschutz“, „Natur und bio-
logische Vielfalt“, „Umwelt und Gesundheit“ sowie „Nachhaltige Nutzung 
natürlicher Ressourcen und Abfallwirtschaft“. 

Im Folgenden sollen einige, aktuelle Gesetzgebungen aus diesen Schwer-
punktbereichen kurz dargestellt werden. 

4.1. Luftreinhaltung

Die von der Europäischen Kommission 
vorgelegte thematische Strategie gegen 
Luftverschmutzung beinhaltet Vorschlä-
ge und Maßnahmen zur Verringerung der 
Luftverschmutzung. Bis 2020 sollen die 
festgelegten Ziele, die vom Europäischen 
Parlament und der Europäischen Kom-
mission, vielen Nichtregierungsorganisa-
tionen erarbeitet wurden, erreicht sein.

Insbesondere das Thema Feinstaub-
belastung hat in größeren Städten und 

Gemeinden für viel Aufmerksamkeit gesorgt, da eine Maßnahme der thema-
tischen Strategie eine deutliche Reduzierung der Belastung durch Feinstaub 
vorsieht. Um diese Reduzierung zu erreichen, muss vor allem in großen Städten 
der Autoverkehr reduziert werden. Die Belastung durch Feinstaub hat enorme 
Auswirkungen auf die Gesundheit. Eine Verringerung der Feinstaubbelastung 
würde zu einem Rückgang von Krankheiten, die durch Feinstaubbelastungen 
verursacht werden, führen und somit zu einer Kostenreduzierung im Gesund-
heitsbereich beitragen.

Am 11. Dezember 2007 hat das Europäische Parlament mit großer Mehrheit 
für eine Verbesserung der seit 2005 geltenden Feinstaubrichtlinie gestimmt. Sie 
sieht nun die Einführung eines Grenzwertes für kleinste Feinstaubpartikel ab 
2015 vor und gewährleistet damit ein gutes Maß an Umwelt- und Gesundheits-
schutz.

Darüber hinaus werden Autoindustrie und Verbraucherinnen und Verbrau-
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cher mit Inkrafttreten der neuen Abgasnormen Euro 5 ab September 2009 und 
Euro 6 ab September 2014 dazu motiviert, ihre Wagen nach dem neuesten 
Stand der Technik auszustatten, z. B. mit Partikelfi ltern, und damit den Aus-
stoß von Schadstoffen massiv zu reduzieren. Diese Gesetzgebung ist erst nach 
schwierigen Verhandlungen zwischen dem Europäischen Parlament und den 
Mitgliedstaaten möglich geworden. 

Am 24. Oktober 2007 hat das Europä-
ische Parlament darüber hinaus über eine 
Strategie zur Minderung der CO2-Emissi-
onen bei Pkws und Nutzfahrzeugen ab-
gestimmt. Diese Strategie schlägt vor, bis 
2015 eine erhebliche Verringerung des 
CO2-Ausstoßes bei Pkws zu erreichen. 
Die sozialdemokratische Fraktion im Eu-
ropaparlament fordert eine Reduzierung 
bereits ab 2012 und setzt sich weiterhin 
für strengere Maßnahmen in diesem Be-
reich ein.

4.2. Umwelthaftung

Im April 2004 ist die vom Europäischen Parlament und den Regierungen der 
Mitgliedstaaten verabschiedete „Richtlinie zur Umwelthaftung und zur Vermei-
dung und Sanierung von Umweltschäden“ in Kraft getreten und musste bis 
zum 30. April 2007 in nationales Recht umgesetzt werden. Der deutsche Bun-
destag hat mit etwas Verspätung ein Gesetz zur Umsetzung der Umwelthaf-
tungsrichtlinie - das Umweltschadensgesetz (USchadG) - verabschiedet. Es ist 
am 14. November 2007 in Kraft getreten.

Die EU hat mit der Richtlinie erstmals eine umfassende Haftungsregelung für 
Umweltschäden eingeführt. Insbesondere schließt die Richtlinie auch die Haf-
tung für Schäden an der biologischen Vielfalt ein, die bislang kein Mitgliedstaat 
vorgesehen hatte.

Anlass für diese Richtlinie waren die zahlreichen, europaweit vorkommenden 
kontaminierten Standorte, die ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen, und 
der Verlust an biologischer Vielfalt, der in den vergangenen Jahren zugenom-
men hat. Die Grundregel der Richtlinie lautet: Wer einen Schaden an der Um-
welt verursacht, muss künftig für die Sanierung aufkommen. Aufgrund des Ver-
ursacherprinzips wird vermieden, dass bei öffentlich-rechtlichen Ansprüchen 
wie bisher oft die Gesellschaft als Ganzes die Kosten trägt. Zusätzlich sollen 
verstärkt Maßnahmen zur Prävention von Umweltschäden ergriffen werden.
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4.3. Chemikaliengesetzgebung

Im Dezember 2006 einigten sich das 
Europäische Parlament und die Re-
gierungen der Mitgliedstaaten nach 
mehrjährigen Beratungen auf eine Neu-
ordnung des Europäschen Chemika-
lienrechts. Dabei handelte es sich um 
das umfassendste Gesetzgebungsvor-
haben, das die EU bis dahin in Angriff 
genommen hatte. Die neue Chemi-
kalienverordnung ersetzt mehr als 40 
Einzelregelungen und trägt damit ne-
ben einem verbesserten Umwelt- und 
Gesundheitsschutz auch zur Vereinfa-
chung der Vorschriften innerhalb der 
EU bei.

Mit dem neuen Kontrollsystem 
REACH-Registrierung, Evaluierung und Autorisierung von Chemikalienwer-
den erstmals alle Chemikalien, die in Mengen von einer Tonne oder mehr in 
der EU hergestellt oder in die EU importiert werden, einer systematischen 
Überprüfung auf ihre Auswirkungen für Mensch und Umwelt unterzogen. 
Dafür wurde in Helsinki die Europäische Chemikalienbehörde gegründet, 
bei der die Unternehmen, die chemische Stoffe herstellen oder importieren, 
ab Juni 2008 ihre Stoffe schrittweise registrieren müssen. Auf Grundlage der 
dadurch gewonnenen Informationen kann die EU dann Schutzmaßnahmen 
ergreifen. Besonders gefährliche Stoffe können in Zukunft zum Beispiel ei-
ner Zulassungspfl icht unterworfen und damit nur noch mit behördlicher Ge-
nehmigung verwendet werden. 

4.4. Grundwasserschutz

Im Januar 2007 ist die „EU-Richtlinie zum Schutz des Grundwassers vor Ver-
schmutzung und Verschlechterung“ in Kraft getreten. Damit wurde ein über 
dreijähriger Diskussionsprozess um die Neuausrichtung des europäischen 
Grundwasserschutzes beendet. Die Grundwasserrichtlinie ergänzt als so ge-
nannte „Tochterrichtlinie“ die EU-Wasserrahmenrichtlinie und ersetzt eine veral-
tete Grundwasserrichtlinie aus dem Jahr 1980.

Die neue Richtlinie umfasst insbesondere Kriterien für die Beurteilung des 
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guten chemischen Zustandes des Grund-
wassers sowie Hinweise für die Ermittlung 
und Umkehrung signifi kanter Trends. Der 
chemische Zustand des Grundwassers 
soll zukünftig anhand von europawei-
ten Grundwasserqualitätsnormen für die 
Konzentration von Nitraten und Pestizi-
den beurteilt werden. Für weitere Schad-
stoffe wie Arsen, Quecksilber, Blei oder 
Chlorid sollen die EU-Mitgliedstaaten ei-
gene Schwellenwerte einführen. Das Eu-
ropäische Parlament hat in den Verhand-
lungen erreicht, dass die Mitgliedstaaten 
auch verpfl ichtet sind, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, um das Hinzufüh-
ren gefährlicher Stoffe wie zum Beispiel 
organischer Phosphorverbindungen, Zy-
anide, Metalle und Metallverbindungen 
in das Grundwasser zu verhindern oder 
zumindest zu beschränken. 

4.5. Abfall

Seit 2006 haben das Europäische Parlament und die Regierungen der Mit-
gliedstaaten eine grundlegende Überarbeitung der EU-Abfallrahmenrichtli-
nie von 1975 beraten. Denn das Aufkommen an festen Siedlungsabfällen in 
den Mitgliedstaaten der EU wächst nach wie vor im Gleichschritt mit dem 
Bruttoinlandsprodukt. Gleichzeitig nehmen zwar die Recycling-Aktivitäten 
zu, die absolute Menge der in Europa deponierten Abfälle verändert sich je-
doch kaum.1  Mit der im Juni 2008 verabschiedeten neuen Richtlinie soll der 
nachhaltige Umgang mit Abfällen verbessert werden. Leitlinien beschreiben 
nun eine fünfstufi ge Abfallhierarchie als prioritäre Abfolge mit Vermeidung, 
Wiederverwendung, Recycling, andere Verwertungsverfahren wie auch die 
energetische Verwertung und Deponierung. Hinsichtlich der Wiederverwen-
dung und des Recyclings sollen die Mitgliedstaaten entsprechende Maß-
nahmen ergreifen, um eine bestimmte Quote der Getrenntsammlung von 
Papier, Metall, Plastik und Glas bis 2015 sicherzustellen.

1 Der deutsche Gesetzgeber hat das Deponieren von Abfällen grundsätzlich verboten.
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4.6. Bodenschutz

Der Bodenschutz wird ebenfalls im Rahmen des 6. 
Umweltaktionsprogramms durch die Europäische 
Union behandelt. Vorbeugende Maßnahmen gegen 
die Verschlechterung der Bodenqualität und der Er-
halt der Bodenfunktionen sind dabei die zentralen 
Ziele der Arbeit. 

Der Schutz des Bodens ist auch deshalb von 
besonderer Bedeutung, da Böden als nicht erneu-
erbare Ressource zu sehen sind. Die EU versucht, 
der Verschlechterung der Bodenqualität mit Wie-

derherstellung geschädigter Böden zu begegnen und Risikogebiete aus-
zuweisen.

Am 11. Dezember 2007 hat das Europäische Parlament in erster Lesung 
die Bodenschutzrichtlinie verabschiedet, die die Bodenschutzpolitik in die 
Gemeinschaftspolitiken integriert und somit einheitliche europäische Rege-
lungen ermöglicht. Bisher verlaufen die Beratungen in den entsprechenden 
Ratsarbeitsgruppen zur Entwicklung des Gemeinsamen Standpunktes des 
Rates aber nur schleppend.

4.7. Pestizide

Am 23. Oktober 2007 hat das Europäische Parlament in erster Lesung über 
eine Richtlinie zum nachhaltigen Einsatz von Pestiziden und eine Verord-
nung über die Zulassung von Pestiziden abgestimmt. Damit soll die Ver-
ringerung der mit der Verwendung von Pestiziden verbundenen Gefahren, 
die Verbesserung der Kontrolle und des Vertriebs von Pestiziden sowie die 
Förderung landwirtschaftlicher Anbaumethoden ohne oder mit begrenztem 
Pestizideinsatz erreicht werden.

Das Parlament hat sich unter anderem dafür ausgesprochen, krebser-
regende, erbgutverändernde, nervenschädigende und das Immunsystem 
schädigende Stoffe durch weniger gefährliche Substanzen zu ersetzen. 
Eine weitere angenommene Neuerung betrifft die Einführung eines Pesti-
zidpasses, der die Anwendung von Pestiziden detailliert aufl istet, so dass 
Weiterverkäufer genauere Informationen über das Produkt erhalten und ihre 
Entscheidungen wie ihre Qualitätskontrollen auf eine breitere Grundlage 
stellen können. 

Die Regierungen der Mitgliedstaaten haben sich auf einen Gemeinsamen 
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Standpunkt geeinigt, der nun in zweiter Lesung im Europäischen Parlament 
beraten wird. 

5. Europäische Unterstützung für die natürliche Umwelt

Bereits 1984 wurde auf europäischer Ebene die 
Gemeinsame Aktion für die Umwelt (ACE = Action 
Communautaire pour l‘Environnement) verabschie-
det und 1987 durch einen neuen Beschluss ersetzt, 
der 1991 auslief. ACE I und II unterstützten die Ent-
wicklung sauberer Technologien und neuer Mess-
methoden und Maßnahmen zur Überwachung der 
natürlichen Umwelt und Schutzmaßnahmen be-
sonders gefährdeter Arten sowie gefährdeter und 
geschädigter Gebiete. Den damaligen 12 Mitglied-
staaten standen 41 Mio. ECU2 an europäischen 
Mitteln zur Verfügung. Insgesamt generierte dieses 
Instrument 98 Mio. ECU.

Eine Gemeinschaftsaktion zum Schutz der Um-
welt im Mittelmeerraum (MEDSPA) und für die Küs-
tenregionen und Küstengewässer der Irischen See, 
der Nordsee, des Ärmelkanals, der Ostsee und des 
Nordostatlantiks (NORSPA) unterstützte Ende der 
80er Jahre Projekte, die sich mit Wasser als Res-
source, der Prävention von Wasserverschmutzung und Artenschutz sowie 
Projekte zur Förderung der Zusammenarbeit in diesem Bereich beschäf-
tigten. Die Gemeinschaft stellte Mittel in Höhe von 54 Mio. ECU zur Verfü-
gung. Da diese Gemeinschaftsaktionen für die Umwelt 1991 endeten, wurde 
mit der Gemeinschaftlichen Aktion für den Naturschutz (GANAT, 1991-1992) 
ein neues Instrument geschaffen, das fi nanzielle Förderung für Projekte be-
reit stellte, die einen Beitrag zu Erhaltung oder Wiederherstellung von Le-
bensräumen für vom Aussterben bedrohte Tier- und Pfl anzenarten leisteten 
und die für die Gemeinschaft von besonderem Interesse sind. Der europä-
ische Haushalt unterstützte diese Maßnahmen mit 50 Mio. ECU.

2 Die Europäische Währungseinheit EWE war von 1979 bis 1998 die Rechnungseinheit der 
Europäischen Gemeinschaft, die englisch ECU (European Currency Unit) abgekürzt wird. Die 
ECU wurde am 1. Januar 1999 im Umrechnungsverhältnis 1:1 durch den Euro ersetzt.
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5.1. LIFE - ein europäisches Finanzinstrument per Vertrag

Mit der Annahme der Einheitlichen Europäischen 
Akte wurde 1986 das Bewusstsein für eine europä-
ische Verantwortung im Bereich Umwelt vertraglich 
manifestiert. Diese Erweiterung der Befugnisse der 
Europäischen Gemeinschaft und die Anregungen 
aus dem Ergebnis der UNO-Konferenz über Um-
welt und Entwicklung 1992 beeinfl ussten maßgeb-
lich das 5. Umweltaktionsprogramm. Das 1993 
verabschiedete Strategiepapier legte nicht nur ge-
meinschaftliche Prioritäten und langfristige Ziele 
fest, sondern etablierte das erste einheitliche und 
gemeinschaftliche Finanzierungsinstrument für die 
Umwelt LIFE, das zur Entwicklung und Durchfüh-
rung der Umweltpolitik und des Umweltschutz-
rechtes der Gemeinschaft beitrug.
 Für die erste Phase (1992-1995)3 wurden Finanz-
mittel in Höhe von 400 Mio. ECU vorgesehen. 
Förderfähige Schwerpunkte waren u.a. die Ausar-
beitung und Entwicklung neuer Technologien und 

Methoden in den Bereichen Umweltqualitätsüberwachung, Flächensanie-
rung und Abfallbehandlung, der Schutz von Lebensräumen für Flora und 
Fauna, die Schaffung von entsprechenden Verwaltungsstrukturen sowie 
Ausbildung und Information. Auch Maßnahmen außerhalb der europä-
ischen Gemeinschaft wie die technische Unterstützung und die Schaffung 
von Verwaltungsstrukturen in Drittstaaten waren entlang bestimmter Krite-
rien förderfähig.

In der zweiten Phase von 1996-1999 standen dem Instrument in einer 
um Österreich, Finnland und Schweden erweiterten Gemeinschaft 450 Mio. 
ECU zur Verfügung. In LIFE II4  wurden 92% der Mittel für Maßnahmen zur 
Erhaltung der Natur reserviert und für Maßnahmen zur Umsetzung europä-
ischer Umweltpolitik und Rechtsvorschriften. Der kleinere Mittelanteil war für 
Begleitmaßnahmen in Drittländern zum Beispiel für die Kontrolle und Über-
wachung von Umwelttätigkeiten sowie für die Informationsverbreitung von 
Erfahrungen und Ergebnisse gedacht.

3 Verordnung (EWG) Nr. 1973/92 des Rates
4 Verordnung (EG) Nr. 1404/96 des Rates
5 Verordnung (EG) Nr. 1655/2000 und Verordnung (EG) Nr. 1682/2004 
des Europäischen Parlaments und des Rates
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Nachfolgend begann am 1. Januar 2000 LIFE III5  mit einem Finanzvo-
lumen von 640 Mio. ¤ bis Ende 2004. Für die Verlängerung bis Ende 2006 
standen nochmals 317,2 Mio. ¤ zur Verfügung. Die Verordnung beinhaltete 
eine Dreiteilung der Förderbereiche. Durch LIFE-Natur konnten Projekte ge-
fördert werden, die sich ausschließlich mit dem Arten-, Lebensraum- und 
Naturschutz beschäftigen. 47% der Gesamtmittel waren für diesen Bereich 
vorgesehen. Der gleiche Mittelanteil ging in LIFE-Umwelt. Im Fokus standen 
die Entwicklung innovativer und integrierter Techniken und Verfahren, aber 
auch vorbereitende Vorhaben im Hinblick auf die Entwicklung neuer Um-
weltmaßnahmen und -instrumente der Europäischen Gemeinschaft sowie 
die Aktualisierung bestehender Umweltvorschriften und -politiken. Drittlän-
der im Mittelmeer- und Ostseeraum erhielten für den Aufbau der für den 
Umweltbereich nötigen Kapazitäten und Verwaltungsstrukturen sowie zur 
Ausarbeitung einer Umweltpolitik durch das spezifi sche Ziel LIFE-Drittländer 
Unterstützung.

Zwischen 1992-2006 hat das LIFE-Programm europaweit 2749 Projekte 
unterstützt: 970 LIFE-Natur Projekte, 1552 LIFE-Umwelt Projekte und 227 
LIFE-Drittländer Projekte. Subventionsempfänger waren vor allem kleine 
Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen, nationale und lokale Behör-
den, Forschungseinrichtungen sowie zwischenstaatliche Stellen.

5.2. Umsetzung von LIFE in Deutschland

Zwischen 2000-2006 wurden in 
Deutschland mit Hilfe des LIFE-
Instruments 89 Projekte kofi nan-
ziert. Das Gesamtvolumen der 
deutschen Maßnahmen betrug 
fast 227 Mio. ¤, von denen 89 
Mio. ¤ durch die Europäische 
Union getragen wurden.

Die folgenden Maßnahmen 
stehen exemplarisch für die vie-
len in Deutschland umgesetz-
ten Projekte, die sich mit einem 
breiten Spektrum des Umwelt-
schutzes beschäftigen.

Eine vollständige Liste aller Projekte in Europa kann unter http://ec.europa.
eu/environment/life/project/Projects/index.cfm eingesehen werden.
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Bau und Betrieb der Membran-Kläranlage in Ihn
Als Modellprojekt für den Einsatz innova-
tiver Kläranlagen-Technik im ländlichen 
Raum wurde die Kläranlage in Ihn/Saar-
land im August 2006 fertiggestellt. Seither 
betreibt der Entsorgungsverband Saar 
(EVS) die Membran-Kläranlage.  An den 
Investitionskosten in Höhe von 1,8 Mio. ¤ 
beteiligt sich die EU durch ihr Programm 
LIFE-Umwelt mit 370.000 ¤. Entwickelt 
und konzipiert wurde der neuartige Klär-
anlagen-Typ vom EVS und der Saarbrü-
cker Gesellschaft für umweltkompatible 
Prozesstechnik (upt) und gebaut durch 
die hessische Firma BAMAG.

Besondere Bedürfnisse im ländlichen Raum haben zu dieser neuartigen 
Technik geführt. Der nachhaltige Umgang mit der Ressource Wasser steht 
im Vordergrund. Ziel ist eine hohe Wiederverwendung von aufbereitetem Ab-
wasser. Die Aufbereitung bis auf Brauchwasserqualität erfordert insbesondere 
eine der biologischen Reinigung nachgeschaltete Membranfi ltration und Ent-
keimung, die bisher nur mit kostenintensiven 
Systemen erreicht wird. Der Einsatz in kleinen 
dezentralen Anlagen stellt insofern eine wirt-
schaftliche und verfahrenstechnische Heraus-
forderung dar.

Die Anlage in Ihn ist der bundesweit erste 
Prototyp einer Kläranlage, die aus einer Kom-
bination von belüftetem Teich und nachge-
schalteter Membranbiologie besteht. Die Kombination der Membrantechnolo-
gie mit einem belüfteten Klärteich zur Vorreinigung ist besonders effektiv: sie 
ermöglicht eine Reduzierung der Wassermengen, die in die zweite technische 
Anlagenstufe geleitet werden. Damit sinken die Betriebskosten deutlich. Die 
gesetzlichen Grenzwerte sowie die EU-Richtlinie zur Brauchwasserqualität wer-
den eingehalten. Die umliegende Natur - ein wertvolles Auengebiet - wird durch 
bestens gereinigtes Wasser besonders geschont.

Einzelheiten zur Anlage unter:
www.lagoon-memb.com · www.entsorgungsverband.de

5.3. Beispiele in Europa und Deutschland

Kläranlage Ihn: das Belebungsbecken neben dem  
Funktionalgebäude mit Membranfi ltration

Filtration mit zwei Membran-Modulen
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Schutz von Trockenrasen-Gebieten
Die „Regeneration und Erhaltung von Trockenrasen in 
Deutschland“ ist das Ziel eines Naturschutzprojektes, 
das die Naturlandstiftung Saar (NLS) als Projektträger in 
den Jahren 2001-2006 mit Förderung der Europäischen 
Union durchgeführt hat. Gemeinsam mit dem Projekt-
partner Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein erhielt 
das Projekt eine Förderung in Höhe von 815.000 ¤ aus 
dem LIFE-Natur-Programm der EU. 

Vorbild war ein ähnliches Projekt in Frankreich, mit 
geographischer Nachbarschaft in Lothringen. Da zwei 
saarländische Projektgebiete unmittelbar an die franzö-
sischen Trockenrasen-Flächen angrenzen, wird hier seit 
Jahren „Naturschutz ohne Grenzen“ praktiziert. 

Europa besitzt ein reichhaltiges, aber empfi ndliches Naturerbe. Deshalb hat 
sich die Europäische Union den Erhalt der biologischen Vielfalt zur Aufgabe 
gemacht. So gehören Kalk-Halbtrockenrasen zu den besonders geschützten 
Lebensräumen. Ziel des Projekts, ist die Wiederherstellung, Pfl ege und Ent-
wicklung von submediterranen Halbtrockenrasen und Magerwiesen.

Diese Gebiete verfügen über bemerkenswerte Orchideen und größere Be-
stände an besonders zu schützenden Tierarten. 22 verschiedene Orchideen-Ar-
ten wachsen wild in den saarländischen Projektgebieten. Orchideen vertragen 
keinen Viehtritt und keine intensive Beweidung. Die Gebiete sind außerdem 
Lebensraum für andere bedrohte Arten, z. B. den Scheckenfalter (ein in Mit-
teleuropa seltener Tagfalter) oder den Neuntöter (ein Singvogel, der abwechs-
lungsreiche Landschaften bevorzugt). Allerdings sind die über Jahrhunderte 
gewachsenen Kulturlandschaften in Europa von zahlreichen Flächenverlusten 
gekennzeichnet oder wachsen mangels Pfl ege mit Gebüschen zu. 

Das Trockenrasen-Projekt steht für den Erhalt eines speziellen Lebensraums 
für Pfl anzen und Tiere. Maßnahmen zur Regeneration und Sicherung der Tro-
ckenrasen sind z. B. die Beseitigung von Hecken und Gebüschen, eine ex-
tensive Beweidung mit Robust-Rindern oder die naturverträgliche Nutzung als 
einschürige Mähwiese. Die Umsetzung von lebensraumspezifi schen Manage-
mentplänen soll langfristig den Erhalt dieses wichtigen Teils des europäischen 
Naturerbes sichern.

Ende des Jahres 2006 ist ein internationales Nachfolgeprojekt zum Schutz 
von mitteleuropäischen Borstgrasrasen gestartet, das mit über 3,8 Mio. ¤ durch 
das LIFE-Programm unterstützt wird. An dem Projekt beteiligen sich neben der  
Naturlandstiftung Saar als Projektträger vier Partner aus Rheinland-Pfalz, dem 
Saarland, Luxemburg und Belgien.

Eine von 22 Orchideen-Arten: 
das Purpur-Knabenkraut

Quelle: Naturlandstiftung Saar, NLS
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Das S-House: 
Innovative Nutzung erneuerbarer Ressourcen / Österreich

Das Projekt S-House ist mit Hilfe des Programmteils „Haus der Zukunft“ 
entwickelt worden, welches integriert ist in das in Österreich seit 1995 beste-
hende Forschungs- und Technologieprogramm „Nachhaltig Wirtschaften“ 
des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie. 

Die Ziele des Projekts bestehen darin, für ein Bürogebäude die Ener-
gieeffi zienz zu verbessern, die Nutzung von erneuerbaren Energiequellen 
zu fördern und effi ziente Verwendungsmöglichkeiten für erneuerbare Roh-
stoffe zu fi nden.

Hintergrund der Projektidee ist das Wissen um die Materialströme und 
um den Energiebedarf im Bereich der Bürogebäude. Die Betrachtung des  
Lebenszyklus eines Bürogebäudes - vom Bau bis zum Abriss - zeigt die we-
sentlichen Umweltauswirkungen und hohen Beseitigungskosten auf.

Schon heute gibt es eine Vielzahl an Produkten für den Gebäudebau, 
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die aus erneuerbaren Rohstoffen beste-
hen und verfügbar sind. Die Nutzung 
einheimischer Ressourcen kann zur 
Steigerung der regionalen Wirtschaft 
beitragen. Baumaterialien, die aus er-
neuerbaren Rohstoffen hergestellt wer-
den, ermöglichen einen einfachen Ein-
bau und gewährleisten eine optimale 
Wiederverwendung. 

Das Projekt S-House verbindet die-
se Überlegungen in einem integrierten 
Konstruktionskonzept.

Das Ausstellungsgebäude S-House 
in Böheimkirchen, etwa 50 km außer-
halb Wiens, verbindet Ergebnisse aus 
früheren Forschungsprojekten. Es ist 
ein neues Modell, das die maximale 
Verwendung von erneuerbaren und 
rückbaubaren Rohstoffen aufzeigt. Der 
intensive Gebrauch von Stroh in der 
Wandisolierung mit hölzerner äußerer 
Täfelung ist auffallend. So wurde wis-
senschaftlich ermittelt, dass Zementwände zehnmal mehr natürliche Res-
sourcen in ihrer Herstellung verbrauchen als Holz- und Strohäquivalente. 
Aufgrund der hohen Qualität der Isolierung im S-House ist der Energiever-
brauch weniger als halb so hoch verglichen mit einem Standardpassivhaus. 
Die Wärme wird durch die großfl ächig verglaste Südfassade eingetragen 
und über ein mechanisches Be- und Entlüftungssystem im Haus verteilt. 
Die Luft wird über speziell entwickelte Holzkanäle in alle Gebäudebereiche 
transportiert. Im Erdgeschoss fungiert ein Steinboden als Wärmespeicher. 
Der Prototyp eines Biomasse-Speicherofens wurde in das Wärme- und Luft-
verteilungssystem integriert.

Das S-House ist heute ein Ausstellungs- und Informationszentrum und 
dient der Förderung und Veranschaulichung der Verwendung von erneuer-
baren Rohstoffen und nachhaltiger Technologien im Baugewerbe.

Das Projekt umfasste ein Gesamtbudget von mehr als 1,5 Mio. ¤. Durch 
das europäische Finanzierungsinstrument LIFE wurden 750.000 ¤ über-
nommen.

Projektverantwortlich ist die GrAT (Gruppe Angepasste Technologie) an 
der TU Wien.



Europa gestaltet Umwelt

22

Demonstrationsanlage für Schlammmanagement 
aus Abwasserbehandlungsanlagen mit Humifi zierung / Griechenland

Während der neunziger Jahre wurde in Griechenland eine beträchtliche An-
zahl von Abwasserbehandlungsanlagen erbaut, um das große Umweltprob-
lem der Abwasserbehandlung und -beseitigung anzugehen. Die Mehrzahl 
dieser Anlagen hatte die Abwasserbehandlung zum Ziel. Aber keine löste die 
Problematik des Klärschlamms und dessen endgültiger Entsorgung. So wur-
de fast der gesamte Klärschlamm nach einer Entwässerung deponiert. Diese 
Praxis hat nicht nur Einfl uss auf die begrenzten Deponiekapazitäten. Weitere 
umweltbedenkliche Effekte sind einerseits die erhöhte Produktion von verun-
reinigtem Deponiesickerwasser, andererseits die Emission von Treibhausga-
sen wie zum Beispiel Methan.

Das Projektziel der Demonstrationsanlage ist die Umwandlung von in städ-
tischen Abwasserbehandlungsanlagen produzierten Klärschlamms in nutz-
bares Bodensubstrat als sinnvolles und umweltfreundliches Klärschlamm-
management. Als Ziel führend wurden folgende Maßnahmen vorgeschlagen: 
die Herstellung einer Schlammmischung, die auf spezifi sche Bodenanforde-
rungen zugeschnitten ist, die Bewertung der Eigenschaften des erzeugten 
Produkts, die Verwendung der produzierten Mischung als Boden und die Prü-
fung einer möglichen, groß angelegten Anwendung der Methode.

Die als Humifi zierung - „Schlamm zu Boden“ - bekannte Methode wurde in 
Thessaloniki auf der Tsgarades Deponie angewendet. Die Anlage behandelte 
ungefähr 600 t entwässerten Schlamm zusammen mit 1.000 t Inertabfall6  und 
400 t Bioabfall, um 2.000 t Erdmaterial zu produzieren. Obwohl dieses Erdma-
terial ursprünglich nur für die Deponieabdeckung vorgesehen war, erreichte es 
ausreichende Qualität für eine Verwendung in Parks und Erholungsgebieten. 
Die chemischen Analysen von fast 100 Parametern wurde verwendet, um die 
Qualität der Stoffe in jeder einzelnen Phase - Klärschlamm bis Endprodukt - 
zu prüfen. In einer speziellen Maschine wurden die Ausgangsmaterialien ge-
mischt. Diese Mischung garantierte eine Homogenität und die Anreicherung 
mit Sauerstoff, um die thermische Verrottung zu beschleunigen. Laborana-
lysen bestätigten, dass das entstandene Erdmaterial der entsprechenden 
EU-Gesetzgebung sowie den griechischen Verordnungen hinsichtlich che-
mischer Zusammensetzung einschließlich der Schwermetalle entsprach.

Das Projekt wurde durch das Unternehmen Helector S.A beantragt und 
durchgeführt. Das Gesamtvolumen belief sich auf 1,8 Mio. ¤, von denen 
740.00 ¤ durch das LIFE-Finanzierungsinstrument getragen wurden.

6  Abfall der kaum physikalischen, chemischen oder biologischen Veränderungen unterliegt.
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6. Die Weiterführung durch LIFE+

Die Entwicklung Europas zu einem Wirt-
schaftsraum, in dem die nachhaltige Nut-
zung von Ressourcen mit Wachstum und 
sozialem Zusammenhalt verbunden wird, 
verlangt auch weiterhin einen konkreten 
Einsatz für den Umweltschutz und die nach-
haltige Bewirtschaftung und Nutzung von 
Ressourcen. Die Klimaänderung, grenz-
überschreitende Naturkatastrophen, der 
Verlust an biologischer Vielfalt in Europa 
und die anhaltende Verschlechterung der 
Umweltqualität erfordern ein europaweites 
Konzept im globalen Kontext.

Die europäische Initiative in der Um-
weltpolitik wird durch das neue Finanz-
instrument LIFE+7 fortgesetzt. Zwischen 
2007-2013 stehen für die Durchführung 
von LIFE+ 2,1 Mrd. ¤ zur Verfügung. Un-
ter LIFE+ werden Umweltprogramme wie 
das Programm für Nachhaltige Stadtent-
wicklung, ein NRO-Programm, Forest Fo-
cus und LIFE III aus Gründen der Verein-
fachung und der Benutzerfreundlichkeit zusammengefasst. Das trägt zum 
Bürokratieabbau bei.

Das neue Programm teilt sich in drei Bereiche, die jeweils verschiedene 
Einzelziele verfolgen. So werden unter LIFE+ „Natur und biologische Viel-
falt“ Projekte mit dem Ziel des Artenschutzes und die Umsetzung des Na-
tura 2000-Netzwerkes gefördert. Die Unterstützung im Bereich innovativer 
Umwelttechniken erfolgt unter LIFE+ „Umweltpolitik und Verwaltungspra-
xis“. Informationskampagnen zu EU relevanten Umweltthemen können un-
ter LIFE+ „Information und Kommunikation“ förderfähig sein.

78% der Gesamtmittel sind europaweit für Projekte innerhalb der EU-Mit-
gliedstaaten vorgesehen. Die Hälfte der Projektmittel soll dazu beitragen, 
den Verlust an biologischer Vielfalt in Europa zu stoppen und ist damit für 
den Naturschutz reserviert.

Die Europäische Kommission ist verantwortlich für die Programmumset-

7  Verordnung (EG) Nr. 614/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates
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zung, muss aber auf eine ausgewogene Zuteilung der Mittel an die Mitglied-
staaten achten. 2007 standen für Projekte aus Deutschland 22 Mio. ¤ zur 
Verfügung, 2013 sollen es 33 Mio. ¤ sein.

Für 2007 waren EU-weit 187 Mio. ¤ an Projektgeldern veranschlagt. Die 
Antragsfrist für Projekte lief im November 2007 aus. Die Projektauswahl wur-
de im Frühjahr 2008 durch die Europäische Kommission abgeschlossen. 
Weitergehende Informationen können unter http://ec.europa.eu/environ-
ment/life/funding/lifeplus.htm#First nachgelesen werden. 
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 8 Richtlinie 79/409/EWG des Rates
 9 Richtlinie 92/43/EWG des Rates
 10 Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates

7. Weiterführende Instrumente

Die Europäische Union ist die politische 
Verpfl ichtung eingegangen, den Verlust 
an biologischer Vielfalt in Europa bis 
2010 zu stoppen. Das Natura 2000-
Netzwerk unterstützt dieses Ziel. Dieses 
europaweite Schutzgebietssystem wur-
de über die letzten 25 Jahre aufgebaut, 
umfasst heute 26 000 Schutzgebiete mit 
einer Gesamtfl äche von 850.000 km2 − 
das entspricht etwa 20% der gesamten 
Fläche der Europäischen Union.

Ziel der Initiative ist es, einerseits 
Natur- und Artenschutzgebiete zu iden-
tifi zieren, andererseits soll die Bewirt-
schaftung der Gebiete nicht unmöglich 
gemacht werden. Die Nutzung soll die 
Nachhaltigkeit garantieren − ökologisch 
wie auch ökonomisch. 

Rechtlich verankert ist das Natura 2000-Netzwerk in der 1979 verabschie-
deten Richtlinie über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten8  und in der 
Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildleben-
den Tiere und Pfl anzen9  von 1992.
Natur- und Artenschutz sind Bestandteil des Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)10. Die 
nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums soll unter anderem durch 
die Einbeziehung der Belange des Umweltschutzes und der Verbesserung 
der Umwelt erreicht werden. So sind Maßnahmen förderfähig, die den Erhalt 
der Kulturlandschaft, die artgerechte Tierhaltung und die Bekämpfung des 
Klimawandels unterstützen. Etwa 5,8 Mrd. ¤ stehen Deutschland aus die-
sem Instrument bis 2013 zur Verfügung.
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Ausblick

Die Bewältigung von Umweltschäden 
aus der Vergangenheit ist eine wichtige 
Aufgabe unserer Zeit. Aber noch wich-
tiger als der Reparaturbetrieb ist ein 
vorsorgender Umweltschutz, der uns 
den verantwortlichen Umgang mit un-
serem Planeten und seinen Ressourcen 
vorgibt. Angesichts weiterer Globalisie-
rung und zunehmender Anforderungen 
brauchen wir für die existenziellen Pro-
bleme unserer Gesellschaften ganz-
heitliche Lösungsansätze. Singulärer 
Umweltschutz ist unzureichend, denn 
Umweltzerstörung steht vielfach in 
einem Zusammenhang mit Arbeitslosig-
keit, Krieg und Hunger. Der Ressourcen 
schonende Umgang mit unserer Um-
welt muss gepaart sein mit sozialer Ge-
rechtigkeit, ökonomischer Effi zienz und 
einer weltweiten Partnerschaft zwischen 
Industrie- und Entwicklungsländern. 
Was wir brauchen, ist eine umweltver-
trägliche, sozial gerechte und nachhal-
tige Entwicklung. Dabei ist „nachhaltige 
Entwicklung“ eine Entwicklung, die den 

Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten 
künftiger Generationen zu gefährden, ihre Bedürfnisse zu artikulieren und 
ihren Lebensstil selbst zu wählen. 

Das Europäische Parlament - in ihm vor allem die Sozialdemokratische 
Fraktion - ist die treibende Kraft für eine nachhaltig wirkende Entwicklung, 
bei der Umwelt und Wirtschaft gemeinsam zu den Gewinnern zählen, und 
dies in einem internationalen Maßstab, weil Umweltschutz allein im natio-
nalen Kontext, selbst im nur europäischen letztlich wirkungslos bleibt. 

Die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Europäischen Par-
lament sind sich ihrer Verantwortung für die Erhaltung und Sicherung von 
Natur und Umwelt bewusst. Sie werden das Thema Umweltschutz immer 
als Priorität ihrer Agenda ansehen und dafür streiten.






